Satzung

=======

des „Heimat- und Geschichtsverein Mittenaar-Bicken“

§ 1

Name, Sitz, Geschäftsjahr

1.
der Verein trägt den Namen „Heimat- und Geschichtsverein Mittenaar-Bicken e.V.“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.


Die Vereinsgründung erfolgte am 27.04.1979.

2.
Der Verein hat seinen Sitz in Mittenaar, Ortsteil Bicken.

3.
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2

Zweck des Vereins

1.
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck   des  Vereins  ist  die  Pflege  der Heimatgeschichte. Der Satzungs-


zweck wird verwirklicht durch folgende Maßnahmen:

Sammlung und Sicherstellung von vorhandenen Urkunden, Schriften, Bilder usw.


Feststellung von Zusammenhängen und Einzelheiten zur geschicht-lichen Entwicklung von Bicken und Umgebung.


Auswertung des gesammelten Materials.


Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Vorträge und Ausstellungen.


Unterhaltung eines Heimatmuseums.

2.
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigen-wirtschaftliche Zwecke.

3.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
4.
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bis-herigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde        Mittenaar, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§3

Erwerb der Mitgliedschaft

1.
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

2.
Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen und beginnt mit dem Tag, der Abgabe der Beitrittserklärung.

3.
Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freien Er-messen. Bei 
Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.

4.
Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen.
5.
Zu Ehrenmitgliedern können natürliche Personen ernannt werden, die sich besonderere  Verdienste erworben haben.

§ 4

Beendigung der Mitgliedschaft

1.
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein.

2. 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung            einer Kündigungsfrist von 3 (drei)  Monaten zulässig und beinhaltet die Beendigung der Mitgliedschaft im Heimat- und Geschichtsverein Mittenaar-Bicken.

3.
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnbescheides zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die          Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über die             Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Während eines Beitragrückstandes ruhen alle Mitgliedsrechte. Die Mitgliedspflichten, insbesondere die der Beitragszahlung, bleiben hiervon unberührt.
4.
Der Ausschluss ist auszusprechen, wenn ein Mitglied bei groben oder wiederholtem Missverhalten gegen die Satzung des Vereins verstößt sowie die bürgerlichen Ehrenrechte verliert. 


Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben.

Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb 1 Monates nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Über den Ausschluss hat die nächste turnusmäßige Mitgliederversammlung zu ent-scheiden. Die Mitgliedschaft ist bis dahin wirksam.
5.
Die Ehrenmitgliedschaft kann auf Vorschlag des Vorstandes von der Mit-gliederversammlung aberkannt werden.


Gegen diese Entscheidung ist das betroffene Ehrenmitglied bei ange-messener Frist vorher anzuhören. 
6.
Mit dem Ausscheiden erlöschen alle vermögensrechtlichen Ansprüche des Mitgliedes gegen den Verein.

§ 5
Mittel

Die Mittel zur Erreichung der Vereinszwecke werden aufgebracht durch:

1.
Jahresbeiträge der Mitglieder. Die Jahresbeiträge werden durch Bankeinzug erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.
2.
Freiwillige Zuwendungen.

3.
Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln.

4.
Ausrichten von Vereins- und Jubiläumsveranstaltungen.

§ 6

Organe des Vereins


Die Organe des Vereins sind:

1.
Der Vorstand.

2.
Die Mitgliederversammlung.
§ 7

Vorstand

1.
Der Vorstand des Vereins besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand (Ziffer 1 – 4) und dem erweiterten Vorstand (Ziffer 5):


1. Vorsitzender


2. Stellvertretender Vorsitzender


3. Kassenwart


4. Schriftführer


5. Mindestens 2 Beisitzer.

2.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, der Kassenwart und der Schriftführer.


Jeweils 2 Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur gerichtlichen und         außergerichtlichen Vertretung des Vereins berechtigt.

3. 
Der Vorstand wird alle 2 Jahre in der Mitgliederhauptversammlung gewählt.

§ 8
Mitgliederversammlung

1.
Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Vereinsmitgliedern zu-sammen und ist das oberste Beschlussorgan.

2.
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied über 16 Jahre eine 
Stimme.

3.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vereinsvorsitzenden, oder im Verhinderungsfalle, von seinem Vertreter (2. Vorsitzender) geleitet und ist mindestens einmal im Jahr mit einer 10-tägigen Frist schriftlich und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen.

4.
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung müssen spätestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung dem Vereinsvorsitzenden schriftlich mitgeteilt werden.

5.
Auf Antrag von mindesten einem Drittel der Stimmberechtigten ist innerhalb einer vierwöchigen Frist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. In dem Antrag müssen die zu behandelnden Tagesordnungspunkte bezeichnet sein.

6. 
Auf Antrag kann die Tagesordnung mit 2/3 Mehrheit der Anwesenden ergänzt werden.

§ 9
Aufgabe der Mitgliederversammlung

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:

1. 
Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge.

2.
Die Wahl des Vereinsvorstandes.

3.
Die Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen.

4.
Die Genehmigung der Jahresrechnung.

5.
Die Entlastung des Vorstandes.

6.
Die Wahl der Kassenprüfer.

7.
Die Beschlussfassung über Satzungsänderungen.

8.
Die Entscheidung über Beschwerden von Mitgliedern gegen den Ausschluss aus dem Verein.
§10
Verfahrensordnung für die Mitgliederversammlung

1. 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn eine ordnungsge-mäße Einladung erfolgt ist, ohne Rücksicht auf die Anzahl der er-schienenen Mitglieder.

2.
Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.


Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.


Satzungsänderungen bedürfen der Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.


Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen.


Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag mit einfacher Mehrheit beschließen, geheim abzustimmen.

3.
Alle 2 Jahre werden die Vorstandsmitglieder offen gewählt. Bei mehreren Vorschlägen oder auf Antrag eines Wahlberechtigten ist schriftlich und geheim zu wählen. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich ver-einigt.

4. 
Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, deren Richtigkeit vom Schriftführer oder dem Versammlungsleiter zu be-scheinigen ist.

5.
Jedes Mitglied ist berechtigt, seine Anträge zur Niederschrift zu geben.

§ 11
Zuständigkeit des Vorstandes


Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung.

b. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung.

c. Buchführung, Erstellung eines Jahresberichtes.
d. Beschlussfassung über Aufnahme und Streichung von Mitgliedern.

e. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, einen stimmberechtigten Ersatzmann bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen.

f. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder erschienen sind. 

g. Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

h. Der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, lädt zu den Vorstandssitzungen ein und leitet die Versammlung. Die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von drei Tagen soll eingehalten werden. Über den wesentlichen Gang ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.

i. Der Abschluss von Rechtsgeschäften (z. B. Ankäufe u. a.) bleibt dem Vorstand vorbehalten.

j. Die Schriftführerin führt die Protokolle des Vereins und lädt zur             Mitgliederversammlung ein.
k. Der Kassenwart ist für die ordnungsgemäße Erledigung der Kassen-geschäfte verantwortlich.

Er darf Auszahlungen nur leisten, wenn eine Auszahlungsanordnung des Vorstandes vorliegt.

Über die Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu führen.

Der Kassenwart legt am Ende eines Geschäftsjahres den Kassen-prüfern Rechnung ab.

Die Kassenprüfer prüfen die Kassengeschäfte und erstatten in der Mitgliederhauptversammlung Bericht.

§ 12
Satzungsänderung

Eine Satzungsänderung kann nur durch die Mitgliederversammlung wie unter  § 10.2 geregelt, durchgeführt werden.

§13
Auflösung des Vereins

1.
Der Verein wird aufgelöst, wenn in einer hierzu einberufenen Mitgliederversammlung mindestens 4/5 der Mitglieder vertreten sind und mit 3/4 der abgegebenen Stimmen die Auflösung beschlossen wird.

2.
Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so kann nach Ablauf eines Monats eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, in der der Beschluss zur Auflösung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen mit einer Stimmenmehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder gefasst werden.


In der zweiten Ladung muss auf diese Bestimmung besonders hingewiesen werden.

3.
Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsbe-rechtigte Liquidatoren.

4.
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bis-herigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde               Mittenaar.

§ 14

Schlussbestimmungen


Die Satzungsänderung der am 21. März 1981 beschlossenen Satzung tritt mit ihrer Annahme in Kraft.

Sie wurde in der ordentlichen Mitgliederversammlung am                        16. Februar 2008 beschlossen. 


Zur Rechtswirksamkeit wird sie von allen in der ordentlichen Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern nachfolgend  unterschrieben:
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